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SWISsCOm
1 ANWENDUNGSBEREICH
1.1  Diese Geschaftsbedingungen regeln die Beziehungen zwi-

schen Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend ,,Swisscom*
genannt) und der Anbieterin von Fernmeldediensten
(FDA), nachfolgend beide gemeinsam ,die Parteien” ge-
nannt.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Geschaftsbedingungen Zugang

und Anlagen der FDA vom Netzwerk zu trennen und nicht
mehr an dieses anzuschliessen.

DATENSCHUTZ

2.2

2.3

24

Die Parteien treten unter ihrem eigenen Namen auf und
arbeiten auf eigenen Nutzen und eigene Gefahr. Aufgrund
des Vertrages treten die Parteien weder in ein gesellschaft-
liches oder gesellschaftsahnliches noch in irgendein Ver-
tretungsverhaltnis. Die Beziehungen der Parteien ergeben
sich einzig aus dem vereinbarten Austausch von Leistun-
gen.

Die Bestimmungen des Vertrages vermitteln den Parteien
in keinerlei Hinsicht Exklusivitatsrechte, weder hinsichtlich
eines bestimmten Gebietes, bestimmter anderer Anbiete-
rinnen von Fernmeldediensten, in zeitlicher Hinsicht noch
gegenuber Dritten. Der Vertrag raumt den Parteien kein
ausschliessliches Recht auf die Inanspruchnahme der ver-
einbarten Leistungen ein.

Der Vertrag raumt einer Partei keinerlei dingliche Rechte
an den Infrastrukturen, Einrichtungen und Anlagen der
anderen Partei ein. Samtliche von Swisscom zur Verfiigung
gestellten bzw. zusatzlich erstellten Infrastrukturen, Ein-
richtungen und Anlagen bleiben im Eigentum von Swiss-
com.

Swisscom haftet nicht fiir den Inhalt der Informationen,
welche die FDA oder ihr zurechenbare Dritte an Swisscom
Ubermitteln oder von Swisscom bearbeiten |dsst. Die Haf-
tung flr den Inhalt ergibt sich ausschliesslich aus den an-
wendbaren Rechtsnormen.

KONTAKTSTELLEN

52

Die Ubermittelten Daten diirfen von den Parteien nur fir
die eigenen betrieblichen Zwecke, wie zum Beispiel Anruf-
registrierungen, Netz-Management, Rechnungsstellung
oder die Ermittlung missbrauchlich hergestellter Verbin-
dungen oder unlauterer Massenwerbung verwendet wer-
den.

In jedem Falle beachten die Parteien die Auflagen, die sich
insbesondere aus der Datenschutzgesetzgebung, den Be-
stimmungen des ZGB Uber den Personlichkeitsschutz so-
wie der Fernmeldegesetzgebung ergeben.

GEHEIMHALTUNG

Die Kontaktstellen der Parteien werden in einer elektroni-
schen oder schriftlichen , Liste Kontaktstellen“ aufgefiihrt,
welche ein Bestandteil des Vertrages ist. Die Liste wird bei
Vertragsunterzeichnung ein erstes Mal erstellt. Die Partei-
en informieren sich gegenseitig unverzlglich tber jede
Anderung der Kontaktstellen.

BETRIEB UND UNTERHALT

4.2

4.3

44

Swisscom (Schweiz) AG
CH-3050 Bern

Jede Partei ist flr die in ihren Bereich fallenden Einrichtun-
gen und Anlagen, die fur die Leistungserbringung resp. den
Leistungsempfang erforderlich sind, verantwortlich. Dies
giltinsbesondere fur den Betrieb und den Unterhalt dieser
Einrichtungen und Anlagen.

Es durfen nur von Swisscom zugelassene Bauteile, Kompo-
nenten, Einrichtungen und Anlagen verwendet werden.
Die Parteien bleiben frei, ihre jeweiligen Netze nach ihren
wirtschaftlichen Bedirfnissen zu gestalten. Swisscom
kann insbesondere Teile des von ihr bereitgestellten Netz-
werkes anpassen. Daraus flir die FDA resultierende Kosten
werden von dieser selbst getragen.

Die FDA vermeidet Beeintrachtigungen der Infrastruktur
und des Betriebes von Swisscom. Sie verpflichtet sich, die
Einrichtungen und Anlagen von Swisscom mit aller Sorg-
falt zu gebrauchen und nur zum vereinbarten Zweck zu
verwenden. Aus technischen Griinden kann Swisscom die
FDA verpflichten, Bauteile, Komponenten, Einrichtungen
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6.2

6.3

6.4

6.5

Die Parteien behandeln alle Informationen, Tatsachen und
Unterlagen (in Papier- oder elektronischer Form) vertrau-
lich, die weder offenkundig noch allgemein zuganglich
sind und die einen Fabrikations- oder Geschaftsvorgang
betreffen. Als vertraulich gelten insbesondere alle Informa-
tionen, Tatsachen und Unterlagen, von welchen die emp-
fangende Partei annehmen muss, die geschutzte Partei
wolle sie Dritten nicht zuganglich machen. Darunter fallen
insbesondere Geschaftstatigkeit und -struktur, Strategien,
Verpflichtungen, telekommunikationstechnisches Know-
how, Produkte, interne Abldufe, wissenschaftliche, finan-
zielle oder kommerzielle Daten, Netzwerktopologie und -
planung, Marketingdaten und -projekte sowie Projektin-
formationen zu neuen Produkt- oder Firmenbezeichnun-
gen. Im Zweifelsfall sind sie vertraulich zu behandeln.
Vertrauliche Informationen, Tatsachen und Unterlagen
dirfen nur fur denjenigen Zweck benutzt werden, fiir den
sie bekannt gegeben wurden.

Vertrauliche Informationen, Tatsachen und Unterlagen
sollen nur denjenigen Personen zuganglich gemacht wer-
den, welche sie fir die Erflllung des Vertrages kennen
mussen. Die Parteien sorgen dafir, dass diesen Personen
(namentlich den am Projekt beteiligten Mitarbeitern, Be-
auftragten, Beratern, Zweigstellen der Parteien sowie
Tochter- und anderen Gesellschaften, mit denen die Par-
teien vertraglich oder sonst wie verbunden bzw. von denen
sie abhdngig sind oder beherrscht werden) die gleichen
Pflichten auferlegt werden, wie die hier statuierten.

Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht, soweit die Informa-
tionen

- der empfangenden Partei bereits bekannt waren, bevor
sie ihr die geschutzte Partei zuganglich gemacht hat,
allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass die emp-
fangende Partei dies zu vertreten hat,

- der empfangenden Partei durch einen Dritten rechtmas-
sig und ohne Weitergabebeschrankungen bekannt gege-
ben wurden oder

von der empfangenden Partei selber entwickelt wurden,
ohne hierbei die vertraulichen Informationen der ge-
schitzten Partei zu nutzen oder sich darauf zu beziehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Auskunftspflichten. Miis-
sen solche Informationen, Tatsachen oder Unterlagen als
Beweismaterial bei Behorden oder Gerichten eingereicht
werden, dann hat dies unter dem Hinweis zu erfolgen,
dass es sich um Geschaftsgeheimnisse handelt. Die Partei-
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6.6

6.7

6.8

en verpflichten sich in einem solchen Fall, die geschitzte
Partei umgehend zu informieren.

Diese Geheimhaltungspflicht besteht ab Aufnahme der
Verhandlungen und dauert nach Beendigung des Ver-
tragsverhaltnisses fiir einen Zeitraum von drei Jahren fort.
Die Parteien verpflichten sich, alle von der geschiitzten
Partei zur Verfligung gestellten Unterlagen, Muster, In-
formationstrager, Kopien etc. bei Vertragsbeendigung auf
deren Verlangen zurlickzugeben oder zu vernichten. Glei-
ches gilt, wenn der Vertrag erflillt worden ist.

Bei Verletzung der unter Ziffer 6 aufgefiihrten Bestim-
mungen durch eine Partei hat diese der geschiitzten Partei
eine Konventionalstrafe zu bezahlen, sofern sie nicht be-
weisen kann, dass sie kein Verschulden tragt. Flr jede Ver-
letzung sind CHF 50 000 geschuldet. Die Bezahlung der
Konventionalstrafe entbindet die fehlbare Partei nicht von
ihren Geheimhaltungspflichten. Die Konventionalstrafe
wird auf eine mit der Geheimhaltungsverletzung im Zu-
sammenhang stehende Schadenersatzzahlung angerech-
net, ist jedoch unabhangig von der Zuerkennung eines
Schadenersatzes durch ein zustandiges Gericht geschul-
det.

INFORMATIONSAUSTAUSCH

Geschaftsbedingungen Zugang

ohne gesetzliche Mehrwertsteuer). Die gesetzliche Mehr-
wertsteuer wird auf die dienstleistungsempfangende Par-
tei Uberwalzt.

BONITATSPRUFUNG UND SICHERHEITSLEISTUNG

7.2

7.3

7.4

7.5

Jede Partei stellt der anderen diejenigen Informationen zur
Verfuigung, welche in guten Treuen fir die Zwecke des Ver-
trages verlangt werden kdnnen. Um die Kapazitatsplanung
und -bereitstellung sowie die zeitlich und inhaltlich richti-
ge Erfullung zu ermoglichen, hat die FDA den vereinbarten
Mitwirkungspflichten nachzukommen. Die FDA liefert
Swisscom auf Anfrage insbesondere netzwerkbezogene In-
formationen betreffend ihre Infrastruktur, Einrichtungen
und Anlagen, einschliesslich der eingesetzten Technologie
und der Software, die an der Infrastruktur, den Einrichtun-
gen und Anlagen von Swisscom angeschlossen sind oder
werden.

Falls Swisscom die berechtigterweise verlangten Informa-
tionen nicht erhalt, tragt die FDA allfallige daraus entste-
hende Nachteile und Kosten.

Werden Informationen geliefert, erfolgt das unentgeltlich
in der fur solche Daten Ublichen Qualitat und mit der an-
gemessenen Sorgfalt.

Die empfangende Partei darf davon ausgehen, dass die in-
formierende Partei berechtigt ist, die Informationen offen-
zulegen, d.h. keine Rechte Dritter verletzt werden.

Jede Partei ermoglicht der andern, in geeigneter Weise zu
prifen, ob sie die im Vertrag geregelten Auflagen und Be-
stimmungen einhadlt. Die Parteien einigen sich tber die De-
tails der Vornahme solcher Priifungen vorgangig.

RECHNUNGSSTELLUNG, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, PREISE

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

Swisscom ist berechtigt, alle nétigen Angaben Uber die
Rechts- und Handlungsfahigkeit der FDA zu fordern und
die zur Beurteilung der Bonitat erforderlichen Angaben von
der FDA zu verlangen bzw. von Dritten einzuholen. Die FDA
verpflichtet sich, Swisscom diese Informationen kostenlos
zur Verfugung zu stellen bzw. ermachtigt Swisscom, diese
Informationen bei Dritten einzuholen.

Swisscom ist aus wichtigen Griinden, insbesondere bei
zweifelhafter Bonitat der FDA, jederzeit berechtigt, ihre
Leistungserbringung von einer angemessenen, durch die
FDA zu erbringenden Sicherheitsleistung abhangig zu ma-
chen.

Die FDA verpflichtet sich zur Erbringung einer Sicherheits-
leistung (z.B. Bankgarantie oder Depositzahlung in bar),
falls von Swisscom verlangt. Diese Sicherheitsleistung um-
fasst den Betrag der Verglitung fiir mindestens drei Mona-
te fir die von Swisscom erbrachten und/oder zu erbrin-
genden Leistungen. Die Sicherheitsleistung wird nicht ver-
zinst.

Sollte die FDA mit der Bezahlung einer Forderung von
Swisscom in Verzug sein, hat Swisscom das Recht, diese
Forderung aus der Sicherheitsleistung zu befriedigen.
Sollte die Sicherheitsleistung nicht mehr dem in Ziffer 9.3
vorgesehenen Betrag entsprechen, hat Swisscom das
Recht, jederzeit die sofortige Erhéhung der Sicherheitsleis-
tung im erforderlichen Umfang zu verlangen.

Sollte die FDA der Pflicht zur Erbringung bzw. Erhohung ei-
ner Sicherheitsleistung nicht nachkommen (Ziffern 9.3
bzw. 9.5), hat Swisscom das Recht, ihre Leistungen gemass
Ziffer 15 (Suspendierung) einzustellen und/oder den Ver-
trag oder einzelne Leistungen fristlos zu kiindigen (ausser-
ordentliche Beendigung gemass Ziffer 14).

HAFTUNG

8.2
8.3

8.4

Swisscom (Schweiz) AG
CH-3050 Bern

Die Parteien verpflichten sich zur Bezahlung der vereinbar-
ten Vergutungen.

Die Parteien stellen einander monatlich Rechnung.
Zahlungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum an
die dienstleistungserbringende Partei zu leisten. Erfolgen
Zahlungen nicht innert dieser Frist, befindet sich die
dienstleistungsempfangende Partei in Verzug. Der Zinssatz
flr die anfallenden Verzugszinse betragt 8% p.a.
Samtliche Zahlungen sind in Schweizer Franken zu leisten.
Alle Preise verstehen sich ohne in- oder auslandische steu-
erliche oder abgaberechtliche Belastungen (insbesondere

GBZ6-2
01.06.2011

Version
Glltigab

10.1

10.2

10.3

10.4

Vorbehaltlich anderer vertraglicher Abmachungen oder
zwingender gesetzlicher Regelungen haftet Swisscom nur
flr absichtliche oder grobfahrlassige Vertragsverletzungen
und unerlaubte Handlungen; die Haftung fur leichte Fahr-
lassigkeit ist wegbedungen.

Fur mittelbare Schaden, Folgeschaden, Schaden Dritter,
entgangenen Gewinn und Datenverluste ist die Haftung
von Swisscom in jedem Fall ausgeschlossen.

Swisscom haftet nicht bei angekilindigten Unterbriichen
infolge betriebsnotwendigen Wartungsarbeiten, bei Mes-
sungen und Netzumschaltungen bzw. —ausbauten, bei
nicht bestimmungs- oder unsachgemassem Gebrauch der
Dienste durch die FDA oder Dritte sowie bei durch die FDA
oder durch deren Vertragspartner verursachten Stérungen.
In diesen Fallen leistet Swisscom auch nicht aufgrund des
Service Level Agreements.

Werden Termine nicht eingehalten, ist in jedem Fall eine
angemessene Nachfrist zur nachtraglichen Erfillung
anzusetzen. Swisscom haftet nur fur die Einhaltung
schriftlich vereinbarter, verbindlicher Termine. Dabei haf-
tet Swisscom fiir den aufgrund der Nichteinhaltung des
fraglichen Termins entstandenen Schaden nur bei Vorlie-
gen eines Verschuldens (Absicht, grobe und leichte Fahr-

2/4



$

10.5

10.6

10.7

11

lassigkeit). Die Haftung ist in solchen Fallen auf maximal
CHF 50 000 je Schadenfall beschrankt.

Werden vereinbarte Service Levels nicht eingehalten, wer-
den durch die Zahlung/Riickzahlung des fir die Verletzung
vereinbarten Betrages samtliche mit dieser Verletzung zu-
sammenhangende Schadenersatz- und Gewahrleistungs-
anspriiche abgegolten.

Die Parteien haften fiir das Verhalten ihrer Hilfspersonen
(z.B. Arbeitnehmer, Subunternehmer) und Unterlieferan-
ten wie fur ihr eigenes.

Haftungsanspriiche gegen Swisscom sind in jedem Falle
innert sechs Monaten seit ihrem Entstehen gerichtlich gel-
tend zu machen.

HOHERE GEWALT

14

Geschaftsbedingungen Zugang

nahme auf Kosten der FDA. Swisscom kann die FDA dazu
anhalten, auf Kosten der FDA bauliche Anpassungen und
sonstige Installationen wieder riickgangig zu machen.

AUSSERORDENTLICHE BEENDIGUNG

111

11.2

12

Wenn eine Partei trotz aller Sorgfalt aufgrund von hoherer
Gewalt ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nach-
kommen kann, soll die Erbringung der Leistung entspre-
chend dem eingetretenen Ereignis angemessen hinausge-
schoben werden. Die an der Erbringung der Leistung durch
hohere Gewalt verhinderte Partei soll der anderen Partei
das eingetretene Ereignis sobald als moglich zur Kenntnis
bringen.

Als hohere Gewalt gelten insbesondere unvorhersehbare,
aussergewohnliche Ereignisse, welche nicht durch die Par-
teien verursacht sind, im Speziellen kriegerische Ereignisse,
Epidemien, Streik, Aussperrung, Sabotage, Erdbeben, Uber-
schwemmungen, Brand, Sturm, Felsstirze, Hang-
/Erdrutsche sowie weitere Naturereignisse von besonderer
Intensitat.

IMMATERIALGUTER UND IMMATERIALGUTERRECHTE

121

13

Ist zur Erfullung des Vertrages die Benutzung von Immate-
rialgitern (wie Know-how und Geschaftsgeheimnisse)
oder Immaterialgiterrechten (wie Urheberrechte, Firmen-
rechte, Patente, Marken, Designs) der anderen Partei not-
wendig, sind der Umfang und die Wirkung der Benutzung
der betroffenen Leistung separat zu regeln. Durch den vor-
liegenden Vertrag raumen sich die Parteien keinerlei Li-
zenzrechte an ihren Immaterialgilitern/-rechten ein und es
werden auch keinerlei Immaterialglter/-rechte Ubertra-
gen.

DAUER UND BEENDIGUNG

141

14.2

15

Jede Partei kann den Vertrag oder einzelne Leistungen aus
wichtigen Griinden jederzeit fristlos kiindigen, insbeson-
dere wenn

- die andere Partei die vertraglichen Pflichten schwerwie-
gend oder wiederholt verletzt,

- die andere Partei sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Leistung nicht an die gesetzlichen Bestimmun-
gen halt (rechtswidriges Verhalten der anderen Partei)

- die andere Partei in Konkurs fallt, zahlungsunfahig wird
oder um Stundung nachgesucht hat,

- die andere Partei die Bedingungen von Art. 725 OR (Kapi-
talverlust, Uberschuldung) erfullt,

- die FDA ihrer Pflicht zur Erbringung bzw. Erhéhung einer
Sicherheitsleistung gemass Ziffer 9 nicht nachkommt,

- die andere Partei ihre Geschaftstatigkeit eingestellt hat,

- die andere Partei liquidiert wird oder

- behordliche Restriktionen die Leistung verunmaglichen.

Swisscom hat das Recht, den ganzen Vertrag sowie einzel-

ne Leistungen unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von

30 Tagen ungeachtet einer allfalligen Mindestvertrags-

dauer aufzulosen, falls:

- die gesetzliche Verpflichtung, aufgrund derer der Vertrag
geschlossen wurde, dahin fallt bzw. gedndert wird oder

- die im Vertrag definierten Voraussetzungen fiir den Be-
zug der Leistung nicht mehr erfillt sind.

SUSPENDIERUNG (EINSTELLUNG DER LEISTUNGEN DURCH
SWISSCOM)

131

13.2

Swisscom (Schweiz) AG
CH-3050 Bern

Der Vertrag gilt fur eine feste Dauer von einem Jahr. Da-
nach lauft er auf unbestimmte Dauer weiter und kann un-
ter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten je-
weils auf das Ende eines Monats gekiindigt werden.

Nach Beendigung des Vertrages oder einzelner Leistun-
gen hat die FDA die Pflicht, den urspriinglichen Zustand
aufihre Kosten wieder herzustellen, d.h. insbesondere ihre
Einrichtungen und Anlagen zu entfernen. Allfallige von
Swisscom gelieferte Einrichtungen und Anlagen sind in-
nert zehn Tagen in gutem Zustand, unter Beriicksichtigung
der sich aus dem vertragsgemassen Gebrauch ergebenden
Abnutzung, an Swisscom zu retournieren. Erfolgt die Ruck-
gabe nicht innert dieser Frist, wird die FDA schadenersatz-
pflichtig. Allfallige von der FDA vorzunehmende Instand-
stellungsarbeiten sind fachgemass auszufiuihren und mus-
sen bis zur Beendigung des Vertragsverhaltnisses abge-
schlossen sein. Swisscom hat fir die Wiederherstellung
des urspriinglichen Zustandes das Recht zur Ersatzvor-
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151

152

15.3

154

16

In den in Ziffer 14.1 aufgefiihrten Fallen oder wenn die
FDA mit ihren Zahlungsverpflichtungen gegenuber Swiss-
com in Verzug ist, hat Swisscom das Recht, die Erbringung
ihrer Leistungen gegeniiber der FDA einzustellen (Suspen-
dierung).

Swisscom kiindigt die Einstellung der Leistungen (Suspen-
dierung) schriftlich unter Ansetzung einer angemessenen
Nachfrist an.

Swisscom hebt die Suspendierung auf, wenn der Grund
gemass Ziffer 15.1 weggefallen ist.

Ungeachtet einer vorhergehenden Suspendierung hat
Swisscom das Recht, den Vertrag oder einzelne Leistungen
gemass Ziffer 14 zu kuindigen.

ANPASSUNGEN DES VERTRAGES

16.1
1611

16.1.2

16.2
16.2.1

Vertragsinderungen

Swisscom kann den Vertrag anpassen. Die Anpassung wird
der FDA so rechtzeitig mitgeteilt, dass sie den vorliegenden
Vertrag unter Einhaltung der ordentlichen Frist kiindigen
kann. Kiindigt die FDA den Vertrag nicht spatestens auf
den Zeitpunkt der Anpassung, gilt die Anpassung als ge-
nehmigt. Die durch die Anpassung auf Seiten der FDA ent-
stehenden Kosten werden von dieser selbst getragen.
Vertragsanderungsvorschlage der FDA gegentber Swiss-
com gelten nicht als Offerte im rechtlichen Sinn.
Preisanpassungen

Swisscom ist berechtigt, erstmals per 1. Januar des Folge-
jahres, Preisanpassungen vorzunehmen. Die Preisanpas-
sung wird der FDA mindestens 30 Tage im Voraus schrift-
lich mitgeteilt. Die Preisanpassung gilt als genehmigt,
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16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.3
16.3.1

16.4
16.4.1

16.4.2

16.4.3

Swisscom (Schweiz) AG

CH-3050

wenn die FDA nicht innerhalb eines Monats nach Zugang
des Mitteilungsschreibens schriftlich widerspricht.

Von der FDA akzeptierte Preise gelten jeweils flr den Zeit-
raum von mindestens einem Jahr. Sollte die FDA den Ver-
trag vorher kiindigen und mit Swisscom innerhalb des
Zeitraums, fur welchen diese Preise akzeptiert wurden, neu
abschliessen, hat Swisscom das Recht, die einmal akzep-
tierten Preise auch weiterhin zu fordern und zwar bis zum
Ablauf des Zeitraums, fir welchen von der FDA diese Preise
akzeptiert wurden.

Sollte auf den Zeitpunkt der Anpassung bzw. der erstmali-
gen Bereitstellung des Dienstes weder eine Einigung erzielt
worden sein noch ein rechtskraftiger Entscheid der zu-
standigen Behorde im entsprechenden Verfahren zwi-
schen der FDA und Swisscom vorliegen, so werden die
Dienste reziprok zu den angepassten Preisen bzw. den
Preisen des Angebots (bei erstmaliger Bereitstellung) er-
bracht, bis die Parteien eine Einigung erzielt haben bzw.
von der zustandigen Behdrde ein rechtskraftiger Entscheid
gefallt wurde.

Reicht die FDA nicht spatestens drei Monate nach Mittei-
lung der Anpassung bei der zustandigen Behorde ein ent-
sprechendes Gesuch ein, gilt die Anpassung trotz Wider-
spruch mit Wirkung auf den urspriinglichen Anpassungs-
termin als genehmigt.

Die neuen Preise werden reziprok angewendet per Datum
gemass Einigung bzw. ab dem Zeitpunkt des von der zu-
standigen Behorde rechtskraftig festgesetzten Wirksam-
werdens der neuen Preise.

Drittwirkung

Sollte die zustandige Behorde in einem ordentlichen Ver-
fahren zwischen Swisscom und einem Dritten die gelten-
den Preise bezuglich einer oder mehrerer von diesem Ver-
trag betroffenen Leistungen gestiitzt auf Art. 11 Abs. 1
FMG neu festsetzen, so werden die entsprechenden Leis-
tungen reziprok zu den neuen Preisen ab dem Zeitpunkt
des rechtskraftig festgesetzten Wirksamwerdens der neu-
en Preise im Drittverfahren erbracht resp. abgerechnet.
Riickzahlungen

Rickzahlungen aufgrund von Behdrdenentscheiden ge-
mass Ziffer 16.2 bzw. 16.3 werden fir jede Rechnungsperi-
ode (Monat, in dem die Leistungen wirtschaftlich erbracht
wurden) gesondert berechnet (inkl. Verzinsung).

Wahrend zwolf Monaten (bzw. bis zum Auszahlungsda-
tum der Rickzahlung, wenn diese vor Ablauf eines Jahres
erfolgt) werden die Riickzahlungen jeweils ab dem Fallig-
keitsdatum der entsprechenden Rechnung zum Basissatz
12-Monats-Libor CHF zuzuiglich 1.3% verzinst. Bei verspate-
ter Zahlung erfolgt die Verzinsung ab dem Valuta-Datum
der Gutschrift des Betrages bei der Zahlungsempfangerin.
Als Stichtag zur Festlegung des Basissatzes wird fur jede
Rechnungsperiode individuell das Ende des Monats der
betreffenden Rechnungsperiode bestimmt. Nach Ablauf
von jeweils zwolf Monaten ab dem Ende der jeweiligen
Rechnungsperiode werden die aufgelaufenen Zinsen der
Hauptforderung zugeschlagen (kapitalisiert).

Diese Hauptforderung (inkl. kapitalisierte Zinsen) wird in
der Folge jeweils fiir weitere zwolf Monate (bzw. bis zum
Auszahlungsdatum der Riickzahlung) wiederum zum Ba-
sissatz 12-Monats-Libor CHF zuzlglich 1.3% verzinst. Als
Stichtag zur Festlegung dieses neuen Basissatzes wird je-
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le.4.4

16.5
16.5.1

17

Geschaftsbedingungen Zugang

weils das Ende des Monats, per welchen die Zinsen der
Hauptforderung zugeschlagen wurden, bestimmt.

Die Rickzahlungen werden —auch fiir die reziproken Leis-
tungen —von Swisscom berechnet. Die Riickzahlungen
werden innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, fiir welches die Preise verfligt wurden, vorge-
nommen. Im Falle verspateter Ruickzahlungen gerat Swiss-
com nur dann in Verzug, wenn sie flir die Erbringung der
rechtmassig geforderten Leistung schriftlich gemahnt
wurde.

Anlage

In Abweichung von Ziffer 20.3 wird bei Anderungen von
Vertragsbestandteilen gemadss Ziffern 16.1 und 16.2 die
Anlage zum Vertrag von Swisscom entsprechend nachge-
tragen und ausgefertigt, jedoch nicht gegenseitig unter-
zeichnet.

SALVATORISCHE KLAUSEL

171

18

Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder
werden, weil sie unzuldssig oder undurchfiihrbar sind, sol-
len die Gbrigen Bestimmungen dennoch wirksam bleiben.
Die unwirksame Bestimmung ist durch diejenige andere zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksa-
men Bestimmung am ndchsten kommt.

KONFLIKTLOSUNG

181

19

Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten eine ein-
vernehmliche Losung anzustreben.

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

191

20

Auf den Vertrag gelangt ausschliesslich schweizerisches
Recht zur Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand fir
alle Streitigkeiten mit oder aus diesem Vertrag ist Bern.

SPRACHE UND FORM

20.1

20.2

20.3

21

Die Sprache des Vertrages ist Deutsch. Aus Griinden der
Praktikabilitat oder aufgrund technischer Erfordernisse
konnen sich die Parteien teilweise auch des Englischen be-
dienen.

Allfallige Ubersetzungen haben lediglich informativen
Charakter.

Fir den Abschluss, fiir Anderungen und Erganzungen des
Vertrages, inklusive aller seiner Bestandteile, gilt die
Schriftform als Giltigkeitserfordernis. Dies gilt auch fur die
Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

ABTRETUNG

211

212

Keine Partei darf ohne vorgangige schriftliche Zustimmung
der anderen Partei den Vertrag als Ganzes oder einzelne
Rechte und Pflichten daraus, mit Ausnahme von Geldfor-
derungen, auf Dritte Ubertragen. Die andere Partei darf die
Zustimmung nur aus wichtigen Griinden verweigern.
Vorbehalten bleibt die Ubertragung von Rechten und
Pflichten auf Tochtergesellschaften oder andere konzern-
massig verbundene Gesellschaften.
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	1 ANWENDUNGSBEREICH
	1.1 Diese Geschäftsbedingungen regeln die Beziehungen zwischen Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend „Swisscom“ genannt) und der Anbieterin von Fernmeldediensten (FDA), nachfolgend beide gemeinsam „die Parteien“ genannt.
	2 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	2.1 Die Parteien treten unter ihrem eigenen Namen auf und arbeiten auf eigenen Nutzen und eigene Gefahr. Aufgrund des Vertrages treten die Parteien weder in ein gesellschaftliches oder gesellschaftsähnliches noch in irgendein Vertretungsverhältnis. Die Beziehungen der Parteien ergeben sich einzig aus dem vereinbarten Austausch von Leistungen.
	2.2 Die Bestimmungen des Vertrages vermitteln den Parteien in keinerlei Hinsicht Exklusivitätsrechte, weder hinsichtlich eines bestimmten Gebietes, bestimmter anderer Anbieterinnen von Fernmeldediensten, in zeitlicher Hinsicht noch gegenüber Dritten. Der Vertrag räumt den Parteien kein ausschliessliches Recht auf die Inanspruchnahme der vereinbarten Leistungen ein.
	2.3 Der Vertrag räumt einer Partei keinerlei dingliche Rechte an den Infrastrukturen, Einrichtungen und Anlagen der anderen Partei ein. Sämtliche von Swisscom zur Verfügung gestellten bzw. zusätzlich erstellten Infrastrukturen, Einrichtungen und Anlagen bleiben im Eigentum von Swisscom.
	2.4 Swisscom haftet nicht für den Inhalt der Informationen, welche die FDA oder ihr zurechenbare Dritte an Swisscom übermitteln oder von Swisscom bearbeiten lässt. Die Haftung für den Inhalt ergibt sich ausschliesslich aus den anwendbaren Rechtsnormen.

	3 KONTAKTSTELLEN
	3.1 Die Kontaktstellen der Parteien werden in einer elektronischen oder schriftlichen „Liste Kontaktstellen“ aufgeführt, welche ein Bestandteil des Vertrages ist. Die Liste wird bei Vertragsunterzeichnung ein erstes Mal erstellt. Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich über jede Änderung der Kontaktstellen.

	4 BETRIEB UND UNTERHALT
	4.1 Jede Partei ist für die in ihren Bereich fallenden Einrichtungen und Anlagen, die für die Leistungserbringung resp. den Leistungsempfang erforderlich sind, verantwortlich. Dies gilt insbesondere für den Betrieb und den Unterhalt dieser Einrichtungen und Anlagen.
	4.2 Es dürfen nur von Swisscom zugelassene Bauteile, Komponenten, Einrichtungen und Anlagen verwendet werden.
	4.3 Die Parteien bleiben frei, ihre jeweiligen Netze nach ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen zu gestalten. Swisscom kann insbesondere Teile des von ihr bereitgestellten Netzwerkes anpassen. Daraus für die FDA resultierende Kosten werden von dieser selbst getragen.
	4.4 Die FDA vermeidet Beeinträchtigungen der Infrastruktur und des Betriebes von Swisscom. Sie verpflichtet sich, die Einrichtungen und Anlagen von Swisscom mit aller Sorgfalt zu gebrauchen und nur zum vereinbarten Zweck zu verwenden. Aus technischen Gründen kann Swisscom die FDA verpflichten, Bauteile, Komponenten, Einrichtungen und Anlagen der FDA vom Netzwerk zu trennen und nicht mehr an dieses anzuschliessen.

	5 DATENSCHUTZ
	5.1 Die übermittelten Daten dürfen von den Parteien nur für die eigenen betrieblichen Zwecke, wie zum Beispiel Anrufregistrierungen, Netz-Management, Rechnungsstellung oder die Ermittlung missbräuchlich hergestellter Verbindungen oder unlauterer Massenwerbung verwendet werden.
	5.2 In jedem Falle beachten die Parteien die Auflagen, die sich insbesondere aus der Datenschutzgesetzgebung, den Bestimmungen des ZGB über den Persönlichkeitsschutz sowie der Fernmeldegesetzgebung ergeben.

	6 GEHEIMHALTUNG
	6.1 Die Parteien behandeln alle Informationen, Tatsachen und Unterlagen (in Papier- oder elektronischer Form) vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind und die einen Fabrikations- oder Geschäftsvorgang betreffen. Als vertraulich gelten insbesondere alle Informationen, Tatsachen und Unterlagen, von welchen die empfangende Partei annehmen muss, die geschützte Partei wolle sie Dritten nicht zugänglich machen. Darunter fallen insbesondere Geschäftstätigkeit und -struktur, Strategien, Verpflichtungen, telekommunikationstechnisches Know-how, Produkte, interne Abläufe, wissenschaftliche, finanzielle oder kommerzielle Daten, Netzwerktopologie und -planung, Marketingdaten und -projekte sowie Projektinformationen zu neuen Produkt- oder Firmenbezeichnungen. Im Zweifelsfall sind sie vertraulich zu behandeln.
	6.2 Vertrauliche Informationen, Tatsachen und Unterlagen dürfen nur für denjenigen Zweck benutzt werden, für den sie bekannt gegeben wurden.
	6.3 Vertrauliche Informationen, Tatsachen und Unterlagen sollen nur denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, welche sie für die Erfüllung des Vertrages kennen müssen. Die Parteien sorgen dafür, dass diesen Personen (namentlich den am Projekt beteiligten Mitarbeitern, Beauftragten, Beratern, Zweigstellen der Parteien sowie Tochter- und anderen Gesellschaften, mit denen die Parteien vertraglich oder sonst wie verbunden bzw. von denen sie abhängig sind oder beherrscht werden) die gleichen Pflichten auferlegt werden, wie die hier statuierten.
	6.4 Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht, soweit die Informationen
	6.5 Vorbehalten bleiben gesetzliche Auskunftspflichten. Müssen solche Informationen, Tatsachen oder Unterlagen als Beweismaterial bei Behörden oder Gerichten eingereicht werden, dann hat dies unter dem Hinweis zu erfolgen, dass es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt. Die Parteien verpflichten sich in einem solchen Fall, die geschützte Partei umgehend zu informieren.
	6.6 Diese Geheimhaltungspflicht besteht ab Aufnahme der Verhandlungen und dauert nach Beendigung des Vertragsverhältnisses für einen Zeitraum von drei Jahren fort.
	6.7 Die Parteien verpflichten sich, alle von der geschützten Partei zur Verfügung gestellten Unterlagen, Muster, Informationsträger, Kopien etc. bei Vertragsbeendigung auf deren Verlangen zurückzugeben oder zu vernichten. Gleiches gilt, wenn der Vertrag erfüllt worden ist.
	6.8 Bei Verletzung der unter Ziffer 6 aufgeführten Bestimmungen durch eine Partei hat diese der geschützten Partei eine Konventionalstrafe zu bezahlen, sofern sie nicht beweisen kann, dass sie kein Verschulden trägt. Für jede Verletzung sind CHF 50 000 geschuldet. Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet die fehlbare Partei nicht von ihren Geheimhaltungspflichten. Die Konventionalstrafe wird auf eine mit der Geheimhaltungsverletzung im Zusammenhang stehende Schadenersatzzahlung angerechnet, ist jedoch unabhängig von der Zuerkennung eines Schadenersatzes durch ein zuständiges Gericht geschuldet.

	7 INFORMATIONSAUSTAUSCH
	7.1 Jede Partei stellt der anderen diejenigen Informationen zur Verfügung, welche in guten Treuen für die Zwecke des Vertrages verlangt werden können. Um die Kapazitätsplanung und -bereitstellung sowie die zeitlich und inhaltlich richtige Erfüllung zu ermöglichen, hat die FDA den vereinbarten Mitwirkungspflichten nachzukommen. Die FDA liefert Swisscom auf Anfrage insbesondere netzwerkbezogene Informationen betreffend ihre Infrastruktur, Einrichtungen und Anlagen, einschliesslich der eingesetzten Technologie und der Software, die an der Infrastruktur, den Einrichtungen und Anlagen von Swisscom angeschlossen sind oder werden.
	7.2 Falls Swisscom die berechtigterweise verlangten Informationen nicht erhält, trägt die FDA allfällige daraus entstehende Nachteile und Kosten.
	7.3 Werden Informationen geliefert, erfolgt das unentgeltlich in der für solche Daten üblichen Qualität und mit der angemessenen Sorgfalt.
	7.4 Die empfangende Partei darf davon ausgehen, dass die informierende Partei berechtigt ist, die Informationen offenzulegen, d.h. keine Rechte Dritter verletzt werden.
	7.5 Jede Partei ermöglicht der andern, in geeigneter Weise zu prüfen, ob sie die im Vertrag geregelten Auflagen und Bestimmungen einhält. Die Parteien einigen sich über die Details der Vornahme solcher Prüfungen vorgängig.

	8 RECHNUNGSSTELLUNG, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, PREISE
	8.1 Die Parteien verpflichten sich zur Bezahlung der vereinbarten Vergütungen.
	8.2 Die Parteien stellen einander monatlich Rechnung.
	8.3 Zahlungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum an die dienstleistungserbringende Partei zu leisten. Erfolgen Zahlungen nicht innert dieser Frist, befindet sich die dienstleistungsempfangende Partei in Verzug. Der Zinssatz für die anfallenden Verzugszinse beträgt 8% p.a.
	8.4 Sämtliche Zahlungen sind in Schweizer Franken zu leisten. Alle Preise verstehen sich ohne in- oder ausländische steuerliche oder abgaberechtliche Belastungen (insbesondere ohne gesetzliche Mehrwertsteuer). Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf die dienstleistungsempfangende Partei überwälzt.

	9 BONITÄTSPRÜFUNG UND SICHERHEITSLEISTUNG
	9.1 Swisscom ist berechtigt, alle nötigen Angaben über die Rechts- und Handlungsfähigkeit der FDA zu fordern und die zur Beurteilung der Bonität erforderlichen Angaben von der FDA zu verlangen bzw. von Dritten einzuholen. Die FDA verpflichtet sich, Swisscom diese Informationen kostenlos zur Verfügung zu stellen bzw. ermächtigt Swisscom, diese Informationen bei Dritten einzuholen.
	9.2 Swisscom ist aus wichtigen Gründen, insbesondere bei zweifelhafter Bonität der FDA, jederzeit berechtigt, ihre Leistungserbringung von einer angemessenen, durch die FDA zu erbringenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen.
	9.3 Die FDA verpflichtet sich zur Erbringung einer Sicherheitsleistung (z.B. Bankgarantie oder Depositzahlung in bar), falls von Swisscom verlangt. Diese Sicherheitsleistung umfasst den Betrag der Vergütung für mindestens drei Monate für die von Swisscom erbrachten und/oder zu erbringenden Leistungen. Die Sicherheitsleistung wird nicht verzinst.
	9.4 Sollte die FDA mit der Bezahlung einer Forderung von Swisscom in Verzug sein, hat Swisscom das Recht, diese Forderung aus der Sicherheitsleistung zu befriedigen.
	9.5 Sollte die Sicherheitsleistung nicht mehr dem in Ziffer 9.3 vorgesehenen Betrag entsprechen, hat Swisscom das Recht, jederzeit die sofortige Erhöhung der Sicherheitsleistung im erforderlichen Umfang zu verlangen.
	9.6 Sollte die FDA der Pflicht zur Erbringung bzw. Erhöhung einer Sicherheitsleistung nicht nachkommen (Ziffern 9.3 bzw. 9.5), hat Swisscom das Recht, ihre Leistungen gemäss Ziffer 15 (Suspendierung) einzustellen und/oder den Vertrag oder einzelne Leistungen fristlos zu kündigen (ausserordentliche Beendigung gemäss Ziffer 14).

	10 HAFTUNG
	10.1 Vorbehältlich anderer vertraglicher Abmachungen oder zwingender gesetzlicher Regelungen haftet Swisscom nur für absichtliche oder grobfahrlässige Vertragsverletzungen und unerlaubte Handlungen; die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist wegbedungen.
	10.2 Für mittelbare Schäden, Folgeschäden, Schäden Dritter, entgangenen Gewinn und Datenverluste ist die Haftung von Swisscom in jedem Fall ausgeschlossen.
	10.3 Swisscom haftet nicht bei angekündigten Unterbrüchen infolge betriebsnotwendigen Wartungsarbeiten, bei Messungen und Netzumschaltungen bzw. –ausbauten, bei nicht bestimmungs- oder unsachgemässem Gebrauch der Dienste durch die FDA oder Dritte sowie bei durch die FDA oder durch deren Vertragspartner verursachten Störungen. In diesen Fällen leistet Swisscom auch nicht aufgrund des Service Level Agreements.
	10.4 Werden Termine nicht eingehalten, ist in jedem Fall eine angemessene Nachfrist zur nachträglichen Erfüllung       anzusetzen. Swisscom haftet nur für die Einhaltung schriftlich vereinbarter, verbindlicher Termine. Dabei haftet Swisscom für den aufgrund der Nichteinhaltung des fraglichen Termins entstandenen Schaden nur bei Vorliegen eines Verschuldens (Absicht, grobe und leichte Fahrlässigkeit). Die Haftung ist in solchen Fällen auf maximal CHF 50 000 je Schadenfall beschränkt.
	10.5 Werden vereinbarte Service Levels nicht eingehalten, werden durch die Zahlung/Rückzahlung des für die Verletzung vereinbarten Betrages sämtliche mit dieser Verletzung zusammenhängende Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche abgegolten.
	10.6 Die Parteien haften für das Verhalten ihrer Hilfspersonen (z.B. Arbeitnehmer, Subunternehmer) und Unterlieferanten wie für ihr eigenes.
	10.7 Haftungsansprüche gegen Swisscom sind in jedem Falle innert sechs Monaten seit ihrem Entstehen gerichtlich geltend zu machen.

	11 HÖHERE GEWALT
	11.1 Wenn eine Partei trotz aller Sorgfalt aufgrund von höherer Gewalt ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, soll die Erbringung der Leistung entsprechend dem eingetretenen Ereignis angemessen hinausgeschoben werden. Die an der Erbringung der Leistung durch höhere Gewalt verhinderte Partei soll der anderen Partei das eingetretene Ereignis sobald als möglich zur Kenntnis bringen.
	11.2 Als höhere Gewalt gelten insbesondere unvorhersehbare, aussergewöhnliche Ereignisse, welche nicht durch die Parteien verursacht sind, im Speziellen kriegerische Ereignisse, Epidemien, Streik, Aussperrung, Sabotage, Erdbeben, Überschwemmungen, Brand, Sturm, Felsstürze, Hang-/Erdrutsche sowie weitere Naturereignisse von besonderer Intensität.

	12 IMMATERIALGÜTER UND IMMATERIALGÜTERRECHTE
	12.1 Ist zur Erfüllung des Vertrages die Benutzung von Immaterialgütern (wie Know-how und Geschäftsgeheimnisse) oder Immaterialgüterrechten (wie Urheberrechte, Firmenrechte, Patente, Marken, Designs) der anderen Partei notwendig, sind der Umfang und die Wirkung der Benutzung der betroffenen Leistung separat zu regeln. Durch den vorliegenden Vertrag räumen sich die Parteien keinerlei Lizenzrechte an ihren Immaterialgütern/-rechten ein und es werden auch keinerlei Immaterialgüter/-rechte übertragen.

	13 DAUER UND BEENDIGUNG 
	13.1 Der Vertrag gilt für eine feste Dauer von einem Jahr. Danach läuft er auf unbestimmte Dauer weiter und kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
	13.2 Nach Beendigung des Vertrages oder einzelner Leistungen hat die FDA die Pflicht, den ursprünglichen Zustand auf ihre Kosten wieder herzustellen, d.h. insbesondere ihre Einrichtungen und Anlagen zu entfernen. Allfällige von Swisscom gelieferte Einrichtungen und Anlagen sind innert zehn Tagen in gutem Zustand, unter Berücksichtigung der sich aus dem vertragsgemässen Gebrauch ergebenden Abnützung, an Swisscom zu retournieren. Erfolgt die Rückgabe nicht innert dieser Frist, wird die FDA schadenersatzpflichtig. Allfällige von der FDA vorzunehmende Instandstellungsarbeiten sind fachgemäss auszuführen und müssen bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses abgeschlossen sein. Swisscom hat für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes das Recht zur Ersatzvornahme auf Kosten der FDA. Swisscom kann die FDA dazu anhalten, auf Kosten der FDA bauliche Anpassungen und sonstige Installationen wieder rückgängig zu machen.

	14 AUSSERORDENTLICHE BEENDIGUNG 
	14.1 Jede Partei kann den Vertrag oder einzelne Leistungen aus wichtigen Gründen jederzeit fristlos kündigen, insbesondere wenn

	15 SUSPENDIERUNG (EINSTELLUNG DER LEISTUNGEN DURCH SWISSCOM)
	15.1 In den in Ziffer 14.1 aufgeführten Fällen oder wenn die FDA mit ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Swisscom in Verzug ist, hat Swisscom das Recht, die Erbringung ihrer Leistungen gegenüber der FDA einzustellen (Suspendierung).
	15.2 Swisscom kündigt die Einstellung der Leistungen (Suspendierung) schriftlich unter Ansetzung einer angemessenen Nachfrist an.
	15.3 Swisscom hebt die Suspendierung auf, wenn der Grund gemäss Ziffer 15.1 weggefallen ist.
	15.4 Ungeachtet einer vorhergehenden Suspendierung hat Swisscom das Recht, den Vertrag oder einzelne Leistungen gemäss Ziffer 14 zu kündigen.

	16 ANPASSUNGEN DES VERTRAGES
	16.1 Vertragsänderungen
	16.1.1 Swisscom kann den Vertrag anpassen. Die Anpassung wird der FDA so rechtzeitig mitgeteilt, dass sie den vorliegenden Vertrag unter Einhaltung der ordentlichen Frist kündigen kann. Kündigt die FDA den Vertrag nicht spätestens auf den Zeitpunkt der Anpassung, gilt die Anpassung als genehmigt. Die durch die Anpassung auf Seiten der FDA entstehenden Kosten werden von dieser selbst getragen.
	16.1.2 Vertragsänderungsvorschläge der FDA gegenüber Swisscom gelten nicht als Offerte im rechtlichen Sinn. 

	16.2 Preisanpassungen
	16.2.1 Swisscom ist berechtigt, erstmals per 1. Januar des Folgejahres, Preisanpassungen vorzunehmen. Die Preisanpassung wird der FDA mindestens 30 Tage im Voraus schriftlich mitgeteilt. Die Preisanpassung gilt als genehmigt, wenn die FDA nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Mitteilungsschreibens schriftlich widerspricht.
	16.2.2 Von der FDA akzeptierte Preise gelten jeweils für den Zeitraum von mindestens einem Jahr. Sollte die FDA den Vertrag vorher kündigen und mit Swisscom innerhalb des Zeitraums, für welchen diese Preise akzeptiert wurden, neu abschliessen, hat Swisscom das Recht, die einmal akzeptierten Preise auch weiterhin zu fordern und zwar bis zum Ablauf des Zeitraums, für welchen von der FDA diese Preise akzeptiert wurden.
	16.2.3 Sollte auf den Zeitpunkt der Anpassung bzw. der erstmaligen Bereitstellung des Dienstes weder eine Einigung erzielt worden sein noch ein rechtskräftiger Entscheid der zuständigen Behörde im entsprechenden Verfahren zwischen der FDA und Swisscom vorliegen, so werden die Dienste reziprok zu den angepassten Preisen bzw. den Preisen des Angebots (bei erstmaliger Bereitstellung) erbracht, bis die Parteien eine Einigung erzielt haben bzw. von der zuständigen Behörde ein rechtskräftiger Entscheid gefällt wurde.
	16.2.4 Reicht die FDA nicht spätestens drei Monate nach Mitteilung der Anpassung bei der zuständigen Behörde ein entsprechendes Gesuch ein, gilt die Anpassung trotz Widerspruch mit Wirkung auf den ursprünglichen Anpassungstermin als genehmigt.
	16.2.5 Die neuen Preise werden reziprok angewendet per Datum gemäss Einigung bzw. ab dem Zeitpunkt des von der zuständigen Behörde rechtskräftig festgesetzten Wirksamwerdens der neuen Preise. 

	16.3 Drittwirkung
	16.3.1 Sollte die zuständige Behörde in einem ordentlichen Verfahren zwischen Swisscom und einem Dritten die geltenden Preise bezüglich einer oder mehrerer von diesem Vertrag betroffenen Leistungen gestützt auf Art. 11 Abs. 1 FMG neu festsetzen, so werden die entsprechenden Leistungen reziprok zu den neuen Preisen ab dem Zeitpunkt des rechtskräftig festgesetzten Wirksamwerdens der neuen Preise im Drittverfahren erbracht resp. abgerechnet. 

	16.4 Rückzahlungen
	16.4.1 Rückzahlungen aufgrund von Behördenentscheiden gemäss Ziffer 16.2 bzw. 16.3 werden für jede Rechnungsperiode (Monat, in dem die Leistungen wirtschaftlich erbracht wurden) gesondert berechnet (inkl. Verzinsung). 
	16.4.2 Während zwölf Monaten (bzw. bis zum Auszahlungsdatum der Rückzahlung, wenn diese vor Ablauf eines Jahres erfolgt) werden die Rückzahlungen jeweils ab dem Fälligkeitsdatum der entsprechenden Rechnung zum Basissatz 12-Monats-Libor CHF zuzüglich 1.3% verzinst. Bei verspäteter Zahlung erfolgt die Verzinsung ab dem Valuta-Datum der Gutschrift des Betrages bei der Zahlungsempfängerin. Als Stichtag zur Festlegung des Basissatzes wird für jede Rechnungsperiode individuell das Ende des Monats der betreffenden Rechnungsperiode bestimmt. Nach Ablauf von jeweils zwölf Monaten ab dem Ende der jeweiligen Rechnungsperiode werden die aufgelaufenen Zinsen der Hauptforderung zugeschlagen (kapitalisiert). 
	16.4.3 Diese Hauptforderung (inkl. kapitalisierte Zinsen) wird in der Folge jeweils für weitere zwölf Monate (bzw. bis zum Auszahlungsdatum der Rückzahlung) wiederum zum Basissatz 12-Monats-Libor CHF zuzüglich 1.3% verzinst. Als Stichtag zur Festlegung dieses neuen Basissatzes wird jeweils das Ende des Monats, per welchen die Zinsen der Hauptforderung zugeschlagen wurden, bestimmt.
	16.4.4 Die Rückzahlungen werden – auch für die reziproken Leistungen – von Swisscom berechnet. Die Rückzahlungen werden innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Preise verfügt wurden, vorgenommen. Im Falle verspäteter Rückzahlungen gerät Swisscom nur dann in Verzug, wenn sie für die Erbringung der rechtmässig geforderten Leistung schriftlich gemahnt wurde.

	16.5 Anlage
	16.5.1 In Abweichung von Ziffer 20.3 wird bei Änderungen von Vertragsbestandteilen gemäss Ziffern 16.1 und 16.2 die Anlage zum Vertrag von Swisscom entsprechend nachgetragen und ausgefertigt, jedoch nicht gegenseitig unterzeichnet.


	17 SALVATORISCHE KLAUSEL
	17.1 Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, weil sie unzulässig oder undurchführbar sind, sollen die übrigen Bestimmungen dennoch wirksam bleiben. Die unwirksame Bestimmung ist durch diejenige andere zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

	18 KONFLIKTLÖSUNG
	18.1 Die Parteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten eine einvernehmliche Lösung anzustreben.

	19 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
	19.1 Auf den Vertrag gelangt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit oder aus diesem Vertrag ist Bern.

	20 SPRACHE UND FORM
	20.1 Die Sprache des Vertrages ist Deutsch. Aus Gründen der Praktikabilität oder aufgrund technischer Erfordernisse können sich die Parteien teilweise auch des Englischen bedienen.
	20.2 Allfällige Übersetzungen haben lediglich informativen Charakter.
	20.3 Für den Abschluss, für Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, inklusive aller seiner Bestandteile, gilt die Schriftform als Gültigkeitserfordernis. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

	21 ABTRETUNG
	21.1 Keine Partei darf ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der anderen Partei den Vertrag als Ganzes oder einzelne Rechte und Pflichten daraus, mit Ausnahme von Geldforderungen, auf Dritte übertragen. Die andere Partei darf die Zustimmung nur aus wichtigen Gründen verweigern.
	21.2 Vorbehalten bleibt die Übertragung von Rechten und Pflichten auf Tochtergesellschaften oder andere konzernmässig verbundene Gesellschaften.


